Muster Stillhaltevereinbarung final nach Abstimmung G 16 Runde zur Veröffentlichung auf BdB Website und Verteilung an die in der G 16 Runde zusammengeschlossenen Kreditinstitute
Stand: 3.12.2025





Stillhaltevereinbarung vom […]
(„Vereinbarung“)

zwischen


Kreditnehmer:	
[Name]
[Adresse]

-nachfolgend auch „Kreditnehmer“ genannt-


Finanzierer: 	
1.	[Kreditinstitut 1]
[Adresse]

2.	[Kreditinstitut 2]
[Adresse]

-Nr. 1-2 nachfolgend auch „Kreditinstitute“ und jede einzeln „Kreditinstitut“ genannt-

3.	[Avalkreditgeber 1]
[Adresse]

4.	[Avalkreditgeber 2]
[Adresse]

			-Nr. 3-4 nachfolgend auch „Avalkreditgeber“ genannt-
-Nr. 1-4 nachfolgend insgesamt „Finanzierer“ genannt-

[Geschäftsführender Gesellschafter:

[Name]
[Adresse]

-nachfolgend auch „geschäftsführender Gesellschafter“ genannt-]


[Drittsicherungsgeber:[footnoteRef:2] [2:  	Der Begriff „Drittsicherungsgeber“ erfasst auch Mithaftende.] 


[Name]
[Adresse]

-nachfolgend auch „Drittsicherungsgeber“ genannt-]

Präambel:
Die Finanzierer stehen mit dem Kreditnehmer in Geschäftsverbindung. Ausweislich den vom Kreditnehmer vorgelegten betriebswirtschaftlichen Unterlagen per […] hat sich die operative Ertrags- und Liquiditätssituation des Kreditnehmers zuletzt verschlechtert.[footnoteRef:3] [3:  	Bei anderen Krisenursachen sind entsprechende Anpassungen vorzunehmen.] 


Nach der von der Geschäftsführung des Kreditnehmers den Finanzierern am […] präsentierten, von […][footnoteRef:4] als externem Sachverständigen validierten Liquiditätsplanung geht der Kreditnehmer davon aus, dass seine Liquidität / Zahlungsfähigkeit unter der Voraussetzung der weiteren vollständigen Offenhaltung der Barkredit- und Avalkreditlinien sowie Nichtkündigung ausgereichter Darlehen seitens der Finanzierer sowie der Offenhaltung der Factoringfazilitäten seitens der Factoringgesellschaften[footnoteRef:5] derzeit und mindestens bis zur Vorlage des zu beauftragenden Restrukturierungskonzepts gesichert ist. [4:  	Hier ist der externe Gutachter, der die Validierung durchgeführt hat, einzufügen. ]  [5:  	Bei Einbeziehung der Warenkreditversicherer ist folgende Ergänzung möglich „…und Warenkreditversicherungslimiten seitens der Warenkreditversicherer…“ Weiterhin ist bei Einbeziehung von Providern von ABCP-Programmen folgende Ergänzung möglich „… sowie ABCP-Programmen durch die entsprechenden Vertragspartner…“. In diesen Fällen sind auch Fn. 13, 15 und 20 zu beachten.] 


[Die Finanzierer erwarten, dass gegebenenfalls über die Barkreditlinien hinausgehender Finanzierungsbedarf (Liquiditätsspitzen) während der Dauer der hiermit getroffenen Vereinbarung von den geschäftsführenden Gesellschaftern abgedeckt wird.]

Der Kreditnehmer wird die Beratungsgesellschaft […] oder eine andere auch den Finanzierern genehme Beratungsgesellschaft (nachfolgend auch „Beratungsgesellschaft“ genannt) mit der Erstellung eines Restrukturierungskonzepts [unter Einbeziehung seiner Tochtergesellschaften] beauftragen. Dieser Auftrag umfasst auch die zwingende Umsetzung / Erfüllung der Mindestanforderungen der aktuellen BGH- Rechtsprechung zur Erstellung eines Restrukturierungskonzepts und die Einbeziehung der Finanzierer in den Schutzbereich des Auftrags. 

Unter den in der nachstehenden Vereinbarung formulierten Voraussetzungen haben sich die Finanzierer in der Finanzierersitzung am […] auf eine weitere Begleitung des Kreditnehmers verständigt. Die Finanzierer und der Kreditnehmer haben bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung das gemeinsame Verständnis, dass dessen weitere Begleitung auf der Geschäftsgrundlage der formulierten Voraussetzungen erfolgt und eine Nutzung von Instrumenten nach dem Unternehmensstabilisierungs- und –restrukturierungsgesetz nicht vorgesehen ist und auch nicht erforderlich werden wird.

Die Beteiligten vereinbaren Folgendes:

§ 1
Stillhalten
1.1	Einbezogene Verträge[footnoteRef:6] [6:  	Diese Vereinbarung geht davon aus, dass keine Neukredite (Überbrückungskredite) während der Stillhaltephase vereinbart werden.] 

Folgende bestehende Bar- und Avalkreditlinien und Darlehen (nachfolgend jeweils einzeln „Vertrag“ und zusammen „Verträge“) werden in die Vereinbarung einbezogen:

	
	Kreditlimite in T€

	Finanzierer
	      Barkredit                           Avalkredit                      Darlehen

	Kreditinstitut 1
	
	
	

	Kreditinstitut 2
	
	
	

	Avalkreditgeber 1
	
	
	

	Avalkreditgeber 2
	
	
	



(Bar- und Avalkreditlinien zusammen „Kreditlinien“)

1.2.	Stillhalten
Die Finanzierer erklären, dass sie während der Laufzeit dieser Vereinbarung ordentliche Kündigungsrechte und zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung bereits bestehende und den Finanzierern bekannte außerordentliche Kündigungsrechte hinsichtlich der Verträge nicht geltend machen werden. Außerordentliche Kündigungsrechte, die während der Laufzeit dieser Vereinbarung entstehen, können von dem jeweiligen Finanzierer jedoch unverändert nach Kündigung der Stillhaltevereinbarung geltend gemacht werden. [footnoteRef:7] [7:  	Bei der Vereinbarung von financial convenants in den Verträgen kann zusätzlich aufgenommen werden: „Entstehen während der Laufzeit dieser Vereinbarung außerordentliche Kündigungsrechte auf Grund periodischer Verstöße gegen in den Verträgen bereits vereinbarte Finanzkennzahlen/financial convenants, wird auf die Ausübung der hieraus periodisch neu entstehenden außerordentlichen Kündigungsrechte abweichend von der vorstehenden Regelung verzichtet.“] 

Die Finanzierer werden Inanspruchnahmen der aufgeführten Kreditlinien für die Dauer dieser Vereinbarung weiter zulassen [und Tilgungen, die nach den vertraglichen Regelungen während der Laufzeit dieser Vereinbarung fällig werden, bis zum Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung nicht geltend machen]. Soweit diese Vereinbarung nichts Abweichendes regelt, gelten die in den jeweiligen bilateralen Kreditvereinbarungen enthaltenen Regelungen während der Laufzeit dieser Vereinbarung unverändert fort.[footnoteRef:8] [8:  	Durch diese Abrede soll insbesondere sichergestellt werden, dass die in den Kreditverträgen vereinbarten Entgelte und sonstigen Konditionen unverändert fortgelten.] 

Fällige oder während der Laufzeit dieser Vereinbarung fällig werdende Zinsen und Provisionen und sämtliche weiteren fälligen oder während der Laufzeit dieser Vereinbarung fällig werdenden Kosten, Entgelte und Gebühren sind unbeschadet der vorstehenden Regelung von dem Kreditnehmer während der Laufzeit der Vereinbarung vollumfänglich und fristgerecht an den jeweiligen Finanzierer zu leisten. 

Darüber hinaus werden zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung gegebenenfalls bestehende Aufrechnungsmöglichkeiten oder Nachbesicherungsansprüche während der Laufzeit dieser Vereinbarung nicht geltend gemacht, wobei es gemeinsames Verständnis ist, dass Saldierungen bei Kontokorrentkonten weiterhin vorgenommen und vereinbarte Entgelte und Zinsen weiterhin ohne Einschränkungen belastet werden können.

1.3.	Stillhalteperiode[footnoteRef:9]  [9:  	Bei der Festlegung der Laufzeit muss eine ausreichende Zeit für die Prüfung und Entscheidung über das weitere Vorgehen nach Vorlage des Sanierungsgutachtens einkalkuliert werden.] 

Die Vereinbarung ist bis zum […] befristet („Stillhalteperiode“). Sie endet automatisch, ohne dass es einer Rechtshandlung im Verhältnis zum Kreditnehmer oder der Finanzierer untereinander bedarf, wenn über das Vermögen des Kreditnehmers ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird.[footnoteRef:10] [10:  	Die Regelung über die automatische Beendigung hat zur Folge, dass die Vereinbarung auch bei Gläubigeranträgen endet. Sofern dies nicht gewünscht ist, sollte anstelle der automatischen Beendigung ein Kündigungsrecht vorgesehen werden, da dieses eine flexible Reaktion auf den Antrag ermöglicht.] 


1.4.	Außerordentliche Kündigung der Vereinbarung 
Die Ausübung ordentlicher Kündigungsrechte ist hinsichtlich dieser Vereinbarung[footnoteRef:11] ausgeschlossen. Die Vereinbarung ist aber bei Vorliegen eines wichtigen Grundes außerordentlich kündbar. Ein wichtiger Grund, der jeden Finanzierer zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn [11:  	Die Beendigung dieser Stillhaltevereinbarung ist von der Kündigung der Kredite /Kreditlinien zu unterscheiden. Die Beendigung der Stillhaltevereinbarung führt dazu, dass die Beschränkungen der Kündigungsmöglichkeiten für die Kreditlinien wie in § 1.2 vereinbart, wieder entfallen. Infolge der Beendigung der Stillhaltevereinbarung ist dann auch eine Kündigung der einbezogenen Kredite nach Maßgabe der für diese geltenden Kündigungsgründe möglich.] 


(i) der Kreditnehmer nicht bis zum […] eine Mandatsvereinbarung über die Erstellung eines Restrukturierungskonzepts für den Kreditnehmer [unter Einbeziehung seiner Tochtergesellschaften] in Übereinstimmung mit den Mindestanforderungen des BGH für Restrukturierungskonzepte abgeschlossen hat oder das Mandat vorzeitig beendet wird,

(ii) die Beratungsgesellschaft im Rahmen des beauftragten Restrukturierungskonzepts - wider Erwarten - die Sanierungsfähigkeit bzw. eine positive Fortführungsprognose nicht oder nur unter kurzfristig nicht umsetzbaren Voraussetzungen bestätigen oder dieses Ergebnis vorab avisieren sollte,

(iii) der Kreditnehmer gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt, Verpflichtungen nicht erfüllt bzw. die als Grundlage dieser Vereinbarung formulierten Bedingungen entfallen,
(iv) im Fall von § 5 Abs. 1 Satz 3 dieser Vereinbarung nicht innerhalb von […] Wochen[footnoteRef:12] nach Beginn der notwendigen Gespräche eine Einigung über die Bedingungen für die Weiterbegleitung erfolgt ist[footnoteRef:13], [12:  	Eine angemessene Dauer der Frist ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Die Frist für die Verhandlungen sollte mindestens zwei Wochen betragen, wobei eine Frist von vier Wochen empfehlenswert ist. ]  [13:  	Nach § 44 StaRUG ist eine Kündigung von Verträgen allein wegen der Rechtshängigkeit einer Restrukturierungssache bzw. der Inanspruchnahme von Instrumenten des StaRUG (z.B. Anordnung von Stabilisierungsmaßnahmen, gerichtliches Vorprüfungsverfahren oder Planbestätigung) nicht zulässig. Ob das Scheitern von Verhandlungen über die Fortführung der Kreditengagements zu einer Kündigung der Stillhaltevereinbarung berechtigt, ist eine Frage des Einzelfalls; auch Fn. 17.] 


(v) einer der Finanzierer diese Vereinbarung und/oder eine Kreditlinie oder sonstige Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreditnehmer außerordentlich kündigt,

(vi) die Durchfinanzierung des Kreditnehmers während der Stillhalteperiode gefährdet ist.[footnoteRef:14] [14:  	Bei Einbeziehung der Warenkreditversicherer ist folgende Ergänzung möglich „…(…) die erforderlichen [ggfls. durch numerische Angaben zu ergänzen] Warenkreditversicherungslimite nicht aufrecht erhalten werden….“ Bei Einbeziehung von Factoringverträgen ist folgende Ergänzung möglich: „…(…) Factoringlinien [ggfls. durch Betragsangabe zu ergänzen] stehen dem Kreditnehmer nicht mehr zur Verfügung.“. Schließlich ist bei Einbeziehung von ABCP-Programmen folgende Ergänzung möglich: „(…) ABCP-Programme [ggfls. durch Betragsangabe zu ergänzen] stehen dem Kreditnehmer nicht mehr zur Verfügung.“
] 


(vii)  ein außerordentlicher Kündigungsgrund im Sinne einer Kreditlinie vorliegt, der nicht aufgrund der vorstehenden Stillhalteverpflichtung ausgeschlossen ist, 

(viii) in das Vermögen des Kreditnehmers Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen,

(ix) der Kreditnehmer seine Zahlungen einstellt,

(x) der Kreditnehmer seinen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten bei Fälligkeit nicht nachkommt oder nachkommen kann oder dritte Gläubiger solche Finanzverbindlichkeiten aufgrund eines eingetretenen Kündigungsgrundes vorzeitig fällig stellen, sofern die betroffenen Finanzverbindlichkeiten insgesamt einen Betrag von EUR […] (oder den Gegenwert in anderen Währungen übersteigen), 

(xi) […].

1.5.	Weitere Finanzierung
Nach Vorlage des finalen Restrukturierungskonzepts werden die Finanzierer über die weitere finanzielle Begleitung der Finanzierung der Unternehmenssanierung einzeln entscheiden. Eine Rechtspflicht zur weiteren Finanzierung wird durch diese Ziffer 1.5. nicht begründet.

§ 2
Verpflichtungen / Bedingungen 
2.1.	Gleichbehandlung bei bestehenden Finanzierungsverträgen und bei der Besicherung 
Der Kreditnehmer verpflichtet sich, Änderungen an Kreditlinien oder sonstigen mit diesen Finanzierern abgeschlossenen Finanzierungsverträgen, die dem betreffenden Finanzierer einen Vorteil gegenüber den anderen Finanzierern gewähren, nur mit Zustimmung aller Finanzierer vorzunehmen. 

Es gelten ungeachtet dieser Vereinbarung die bestehenden, zwischen dem Kreditnehmer und den Finanzierern außerhalb der Vereinbarung vereinbarten Gleichbehandlungsverpflichtungen bei der Besicherung weiter.

[Im Hinblick auf alle bestehenden und künftigen - auch bedingten oder befristeten - Ansprüche, die dritten Gläubigern oder den Finanzierern aus der Geschäftsverbindung, aus Bürgschaften oder sonstigen Gewährleistungen und aus abgetretenen oder kraft Gesetzes übergegangenen Forderungen sowie aus Wechseln (auch soweit diese von Dritten herein gegeben worden sind) gegen den Kreditnehmer zustehen, verpflichtet sich der Kreditnehmer [und der geschäftsführende Gesellschafter] während der Laufzeit der Vereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Finanzierer:

(i) dritten Gläubigern keine wie immer gearteten neuen und / oder zusätzlichen Sicherheiten für Kredite zu bestellen oder durch Dritte (z.B. direkte und indirekte Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften / -gesellschafter) bestellen zu lassen,
(ii) keinem der beteiligten Finanzierer wie immer geartete neue und / oder zusätzliche Sicherheiten für Kredite zu bestellen oder durch Dritte (z.B. direkte und indirekte Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften/-gesellschafter) bestellen zu lassen,
(iii) keine Verpflichtung einzugehen, die eine Bestellung von wie immer gearteten neuen Sicherheiten für dritte Gläubiger oder beteiligte Finanzierer für Kredite zum Gegenstand hat oder Dritte (z.B. direkte und indirekte Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften/-gesellschafter) zu solchen Verpflichtungen zu veranlassen. 

Bei einer Zustimmung der Finanzierer hat der Kreditnehmer [bzw. der geschäftsführende Gesellschafter] alle Finanzierer zuvor oder gleichzeitig und im gleichen Rang an diesen Sicherheiten zu beteiligen oder ihnen gleichwertige Sicherheiten zu bestellen. 
Dies gilt nicht für branchenübliche verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten und die aufgrund Allgemeiner Geschäftsbedingungen der Banken bestellten Pfand- und Sicherungsrechte.]

2.2.	Beteiligungen
Der Kreditnehmer verpflichtet sich, Beteiligungen an anderen Unternehmen nicht zu veräußern, zu belasten oder in sonstiger Weise über sie zu verfügen und für seine indirekten und direkten Tochtergesellschaften sicherzustellen, dass diese Beteiligungen an anderen Unternehmen nicht veräußern, belasten oder in sonstiger Weise über sie verfügen. 

[2.3.	Cross Default
Die in Ziff. 1.1. einbezogenen Kreditverträge werden um folgende Regelung, die auch im Falle einer Beendigung der Stillhaltevereinbarung fort gilt, ergänzt:  „Der Kreditgeber ist zur außerordentlichen Kündigung des Kreditvertrags berechtigt, wenn der Kreditnehmer seinen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten bei Fälligkeit nicht nachkommt oder nachkommen kann oder Dritte solche Finanzverbindlichkeiten aufgrund eines eingetretenen Kündigungsgrundes vorzeitig fällig stellen, sofern die betroffenen Finanzverbindlichkeiten insgesamt einen Betrag von EUR […] (oder den Gegenwert in anderen Währungen) übersteigen.“]

2.4.	Verpflichtung des Kreditnehmers zur gleichzeitigen und quotalen Reduzierung
Zwischen dem Kreditnehmer und einem Finanzierer kann eine Reduzierung von Kreditlinien [sowie weiterer nicht in diese Vereinbarung einbezogener Kreditlinien] nur vereinbart werden, wenn der Kreditnehmer den anderen Finanzierern gleichzeitig ein Angebot auf eine Reduzierung der von diesen herausgereichten Kreditlinien quotal entsprechend dem Verhältnis der jeweiligen Kreditlinien zueinander anbietet. Die in § 3 bestehende Verpflichtung zur gleichmäßigen Inanspruchnahme der Kreditlinien besteht unbeschadet der vorstehenden Regelung.

[2.5.	Offenlegung Einkommens- und Vermögensverhältnisse
Der geschäftsführende Gesellschafter [und jeder Garant, Bürge oder Mithaftende, der Drittsicherungsgeber im Sinne dieser Vereinbarung ist,] verpflichtet sich, unverzüglich seine [privaten] Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenzulegen. [Er wird in diesem Zusammenhang zudem ein Angebot zur Verstärkung der Eigenmittel als teilweises Äquivalent zum Jahresfehlbetrag unterbreiten.]]

[2.6.	Durchfinanzierungsbestätigung
Der Kreditnehmer verpflichtet sich zur Vorlage einer von einem externen Sachverständigen validierten Durchfinanzierungsbestätigung bis zum […], die bei Bedarf während des Stillhaltezeitraums zu aktualisieren ist.][footnoteRef:15] [15:  	Die Verpflichtung ist aufzunehmen, wenn die Durchfinanzierungsbestätigung -anders als in der Präambel als Regelfall vorgesehen- den Finanzierern bei Abschluss der Stillhaltevereinbarung nicht bereits vorliegt.] 


2.7.	Mandat zur Erstellung eines Restrukturierungskonzepts
Der Kreditnehmer wird die Beratungsgesellschaft mit der Erstellung eines Restrukturierungskonzepts beauftragen. Dieser Auftrag umfasst auch die zwingende Erfüllung der Mindestanforderungen der aktuellen BGH- Rechtsprechung zur Erstellung eines Restrukturierungskonzepts und die Einbeziehung der Finanzierer in den Schutzbereich des Auftrags. Der Kreditnehmer wird den Finanzierern die Beauftragung der Beratungsgesellschaft bis zum […] nachweisen. Das finale Restrukturierungskonzept wird den Finanzierern voraussichtlich bis Ende […] präsentiert und erläutert werden.

[2.8. …][footnoteRef:16] [16:  	Bei Einbeziehung der Warenkreditversicherer ist folgende Ergänzung möglich: „Die Warenkreditversicherer haben separate Erklärungen zur Offenhaltung ihrer Limite abgegeben bzw. werden diese noch abgeben und diese werden während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung aufrechterhalten.“ Weiterhin ist bei Einbeziehung von ABCP-Providern folgende Erklärung möglich: „Die ABCP-Provider haben eine Unterstützungserklärung abgegeben bzw. werden diese noch abgeben und diese wird während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung aufrechterhalten.“] 


§ 3
Saldenausgleich[footnoteRef:17] [17:  	Grundlage des Saldenausgleichs nach § 3 ist der Betrag der vertraglich eingeräumten Kreditlinien, der aber nicht in allen Fällen ein geeigneter Bezugspunkt für die Verteilung des Risikos zwischen den Finanzierern sein muss. Alternativ kann als Bezugspunkt auch die Höhe der Inanspruchnahmen im Zeitpunkt des Abschlusses der Stillhaltevereinbarung gewählt werden.] 

Der Kreditnehmer wird die in § 1.1. aufgeführten Kreditlinien nach Möglichkeit im Verhältnis der Linien gleichmäßig in Anspruch nehmen. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für den ersten Saldenausgleich ist jeweils 
(i) bei außerordentlicher Kündigung:	Zeitpunkt des ersten Eingangs einer Kündigung dieser Vereinbarung bei einem der anderen Finanzierer oder
(ii) bei Insolvenzantrag:	Zeitpunkt der Antragstellung.

Die Finanzierer sind sodann berechtigt und verpflichtet, ihre Kreditforderungen aus den genannten Kreditlinien soweit sie die Kreditlinien nicht übersteigen, durch entsprechende Überträge auf einen solchen Stand zu bringen, dass für die Finanzierer eine Inanspruchnahme nach dem Verhältnis der genannten Kreditlinien zueinander entsteht.

Bei der Durchführung des Saldenausgleichs haben die Finanzierer eventuelle Guthaben auf Konten des Kreditnehmers – soweit aufrechenbar bzw. soweit nicht zur Sicherung anderer Kreditforderungen abgetreten/verpfändet – zunächst mit ihren Forderungen zu verrechnen, die sich im Rahmen der in § 1.1 genannten Kreditlinien bewegen. 

[Optional: Die [Avalkreditlinien und die] aufgeführten mittel- und langfristigen Darlehen sind von einem Saldenausgleich ausdrücklich ausgenommen.]

Belastungen aus aufzunehmenden Lastschrift- und Scheckrückgaben werden im Rahmen des Saldenausgleichs den Forderungen aus der entsprechenden Kreditlinien des jeweiligen Finanzierers zugeschlagen, wenn und soweit hierdurch die Kreditlinien des betreffenden Finanzierers nicht überschritten wird.

Forderungen aus etwaigen Wechseldiskontierungen, Akzeptkrediten sowie aus eröffneten Akkreditiven im Rahmen der Barkreditbeanspruchung gelten nur insoweit als Inanspruchnahme, als ein Ausfall feststeht bzw. Zahlungen darauf geleistet sind.

Forderungen im Rahmen der Avalkreditbeanspruchung werden beim Saldenausgleich nur berücksichtigt, wenn und soweit hierauf von dem jeweiligen Finanzierer Zahlungen geleistet wurden.

Wenn sich nach Durchführung eines Saldenausgleichs dessen Berechnungsgrundlage (auch nach Ablauf der Laufzeit dieser Vereinbarung) ändert, sind die Salden auf jederzeit zulässiges Anfordern eines Finanzierers [zu jedem Halbjahresende] erneut auszugleichen.

Soweit ein Saldenausgleich nicht rechtswirksam gegenüber dem jeweiligen Kreditnehmer oder Dritten vorgenommen werden kann, sind die Finanzierer im Innenverhältnis zur Herbeiführung eines entsprechenden Ergebnisses verpflichtet.

[§ 4
Verpflichtungserklärung zur Belassung bestehender Gesellschafterdarlehen
Der geschäftsführende Gesellschafter verpflichtet sich hiermit, [die dem Kreditnehmer gewährten Gesellschafterdarlehen (EUR […]; genaue Bezeichnung erforderlich!) durch Kapitalerhöhung in Kapital umzuwandeln] [und] [während der Laufzeit der Vereinbarung eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung sowie eine Darlehensbelassungserklärung für die dem Kreditnehmer gewährten Gesellschafterdarlehen (EUR […]; genaue Bezeichnung erforderlich!) abzugeben].

Weiterhin verpflichtet sich der geschäftsführende Gesellschafter, während der Laufzeit dieser Vereinbarung keinen Beschluss zur Ausschüttung von Stammkapital, Rücklagen, Gewinnvorträgen oder Jahresüberschüssen zu fassen. Der Kreditnehmer verpflichtet sich, ohne vorherige Zustimmung der Finanzierer keine Zahlungen aus dem Jahresüberschuss, aus der Kapitalrücklage oder aus dem Gewinnvortrag an die geschäftsführenden Gesellschafter zu leisten, sofern diese zu einer Verletzung dieser Erklärung führen würden.]

Sollten sich die Finanzierer dazu bereit erklären, die Vereinbarung zu prolongieren oder den Kreditnehmer während der Laufzeit der Sanierung zu begleiten, ist eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung sowie die Darlehensbelassungserklärung bzw. die Thesaurierungsverpflichtung auch auf den Zeitraum der Prolongation bzw. der Sanierungsbegleitung auszudehnen.]

§ 5
Auskunftspflicht der Kreditnehmer
Unabhängig von den unter den Verträgen bestehenden Informationspflichten verpflichtet sich der Kreditnehmer [bzw. der geschäftsführende Gesellschafter] alle Finanzierer stets unverzüglich und gleichzeitig über alle für die Kreditbeurteilung wesentlichen Umstände zu unterrichten. [Hierzu zählt insbesondere auch der Umstand, dass der Kreditnehmer – abweichend von seiner aktuellen Planung – ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und –restrukturierungsgesetz bzw. eine Restrukturierungsanzeige nach Maßgabe dieses Gesetzes plant oder die Nutzung von Instrumenten nach Maßgabe dieses Gesetzes beabsichtigt oder von Dritten zu einem Restrukturierungsvorhaben entsprechend beraten wird. Der Kreditnehmer und die Finanzierer werden in diesem Fall Gespräche mit dem Ziel einer für beide Seiten zufriedenstellenden Einigung über die Bedingungen für eine Weiterbegleitung der Restrukturierung unter den geänderten Prämissen führen.][footnoteRef:18] [18:  	Ein Verstoß gegen Informationspflichten über eine Planung zu Maßnahmen nach dem StaRUG bzw. unterbliebene Verhandlungen über die Fortführung des Engagements während eines Verfahrens nach dem StaRUG führt regelmäßig nicht zu einem Kündigungsrecht der Finanzierer. Vor diesem Hintergrund kann von der Vereinbarung einer Informationspflicht hinsichtlich geplanter Maßnahmen nach dem StaRUG abgesehen werden. Entsprechend ist die diesbezügliche Informationspflicht fakultativ. Bei einer Streichung ist auch der Kündigungsgrund nach Ziff. 1.4 lit. (iv) zu streichen. Die Aufnahme der Informationspflicht kann hilfreich sein, um den Kreditnehmer zu einer frühzeitigen Einbindung der Finanzierer in entsprechende Planungen anzuhalten. ] 


Die unter den Verträgen bestehenden, laufenden Informationsrechte und –pflichten des Kreditnehmers bleiben während der Laufzeit dieser Vereinbarung unverändert bestehen.

[Im Rahmen der Verpflichtung zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse wird -für die Laufzeit der Kreditlinien- der Kreditnehmer die Finanzierer stets unverzüglich über alle für die Kreditbeurteilung wesentlichen Umstände unterrichten. Zudem ist die Einreichung nachstehender Unterlagen und Informationen -vollumfänglich und fristgerecht- in jeweils mit den Finanzierern abzustimmender Form durch den Kreditnehmer vereinbart:

[Jährlich: [footnoteRef:19] [19:  	Die Regelung über jährliche Berichtspflichten dürfte mit Blick auf die regelmäßig deutlich kürzere geplante Laufzeit der Stillhaltevereinbarung nicht erforderlich sein. Die Informationspflichten insgesamt sind daher in Abhängigkeit von der Laufzeit der Stillhaltevereinbarung anzupassen.] 

1. Testierter Jahresabschluss des Kreditnehmers nebst Anhang und Lagebericht einschließlich des jeweiligen Wirtschaftsprüferberichtes. Der Prüfbericht muss insbesondere auch umfassende Aussagen zur Bewertung des Forderungsbestandes und Warenbestandes sowie bestehender und zukünftiger Bewertungsrisiken beinhalten. (Vorlage spätestens innerhalb von 9 Monaten nach Geschäftsjahresende.)

2. Geschäftsplan des Kreditnehmers inkl. Vorjahresvergleich und Erläuterungen wesentlicher Gesichtspunkte für einen künftigen Zeitraum von jeweils 12 Monaten (quartalsweise unterteilt / Vorlage spätestens im November eines jeden Jahres bzw. im vorletzten Monat eines jeden Geschäftsjahres)

3. Finanzplan des Kreditnehmers, welcher die monatlichen Kreditspitzenbedürfnisse ausweist, über einen künftigen Zeitraum von jeweils 12 Monaten inklusive Erläuterungen zu den wesentlichen Daten (monatliche Aufteilung / Vorlage bis spätestens November eines jeden Jahres bzw. im vorletzten Monat eines jeden Geschäftsjahres)]

Vierteljährlich (Vorlage jeweils spätestens 6 Wochen nach Quartalsende):
1. Quartalsberichte (inklusive nicht testierter Bilanz und GuV) des Kreditnehmers inklusive der aktualisierten Erwartungen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres nebst Erläuterung von nicht unwesentlichen Veränderungen

2. Soll-Ist-Vergleiche der gültigen Finanzpläne des Kreditnehmers mit Erläuterungen von Planabweichungen

3. Aufstellung sämtlicher bestehender Kreditlinien sowie deren Inanspruchnahmen und Besicherung sowie sämtlicher sonstiger Verpflichtungen (z.B. Leasingverpflichtungen) des Kreditnehmers

Monatlich (Vorlage jeweils spätestens 15 ten des Folgemonats):
1. Betriebswirtschaftliche Auswertungen mit Soll-Ist-Vergleich

2. Soll-Ist-Vergleiche der gültigen Finanzpläne mit Erläuterungen von Abweichungen; die vorlegten Pläne müssen einen Betrachtungszeitraum von mindestens 13 Wochen, jedenfalls aber den vereinbarten Stillhaltezeitraum darstellen

3. Schriftliche Erläuterungen zum Stand der Restrukturierung durch die Kreditnehmer und die begleitenden Restrukturierungsberater

Sofern und sobald die tatsächliche Entwicklung Änderungen der gültigen Finanzplanung erfordert, sind die Finanzierer unverzüglich zu unterrichten, welche Auswirkungen in welcher Zeit aus welchen Gründen erwartet werden.

Weitere Unterlagen, die einen zeitnahen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse gestatten, wird der Kreditnehmer auf jeweilige Anforderung einreichen.

§ 6
Kosten
Durch die mit dieser Vereinbarung übernommene Verpflichtung zum Stillhalten während der Stillhalteperiode ergibt sich für die Finanzierer ein erhöhtes Risiko, für dessen Übernahme die Finanzierer dem Kreditnehmer eine zusätzliche Risikoprovision in Höhe von […]% p.a. auf die jeweiligen Kreditlinien berechnen. Diese Risikoprovision wird nachträglich monatlich zu jedem Monatsende sowie am Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung zur Zahlung fällig.

[§ 7
Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt mit Erfüllung der nachstehenden Verpflichtungen in Kraft:
(i) Vorlage einer durch einen sachverständigen Gutachter validierten Durchfinanzierungsbestätigung[footnoteRef:20] [20:  	Wie in der Präambel formuliert, geht die Vereinbarung davon aus, dass die Durchfinanzierungsbestätigung bei Abschluss der Stillhaltevereinbarung den Finanzierern bereits in finaler Form vorliegt. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Vorliegen der Durchfinanzierungsbestätigung als Wirksamkeitsvoraussetzung zu formulieren.] 


(ii) […][footnoteRef:21] [21:  	Sofern Unterlagen, Informationen, Verpflichtungen oder Erklärungen aus Sicht der Finanzierer zwingend bereits bei Abschluss der Vereinbarung vorliegen müssen, ist das Inkrafttreten der Vereinbarung davon abhängig zu machen. Dies kann insbesondere eine Wohlwollenserklärung der Warenkreditversicherer bzw. der Unterstützungserklärung der ABCP-Provider betreffen oder betriebswirtschaftliche Unterlagen, die neben der Durchfinanzierungsbestätigung für die Entscheidung über das Stillhalten relevant sind.] 


§ 8
Sonstiges
Für alle Sachverhalte im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sowie einer anschließend gegebenenfalls abzuschließenden Poolvereinbarung und/oder Sanierungsvereinbarung befreit der Kreditnehmer die Finanzierer hiermit untereinander vom Bankgeheimnis. Die Befreiung vom Bankgeheimnis erstreckt sich auch auf von den Finanzierern beauftragte Berater. Weiterhin wird der Kreditnehmer den mit der Validierung der Durchfinanzierungsbetätigung beauftragten Sachverständigen sowie die Beratungsgesellschaft und weitere auf seiner Seite beauftragte Berater von ihren vertraglichen, gesetzlichen oder berufsständischen Vertraulichkeitsverpflichtungen befreien. 

Sofern die Finanzierer auf Basis des finalen Restrukturierungskonzepts die Restrukturierung des Kreditnehmers künftig unterstützend begleiten werden, wozu keine Rechtspflicht besteht, weisen die Finanzierer bereits heute darauf hin, dass in die dann zu schließende Pool- bzw. Sanierungsvereinbarung unter anderem möglicherweise auch Auflagen bezüglich einer Umsetzungsbegleitung der identifizierten Restrukturierungsmaßnahmen während des Restrukturierungszeitraumes durch einen von den Finanzierern akzeptierten Restrukturierungsexperten sowie bezüglich der Art und des Umfanges eines (Monats-) Reportings enthalten sein können.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Jede Mitteilung nach oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung hat schriftlich per Post oder E-Mail an die folgende Adresse:
1. An [Kreditnehmer]:	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
[bookmark: _Hlk139198888]An [Kreditinstitut 1]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [Avalkreditgeber 1]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [gf. Gesellschafter]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
An [Drittsicherungsgeber]	[Straße, Hausnummer]
[PLZ, Stadt]
	Zu Händen von:	Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
Herrn / Frau [Vor- und Nachname]
	E-Mail:	[Mailadresse]
[Mailadresse]
oder eine andere, von einer Partei an die jeweilig anderen Parteien rechtzeitig vorher mitgeteilte Adresse zu erfolgen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, sollen die übrigen Bestimmungen dennoch wirksam bleiben. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, eine dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck entsprechende Zusatzvereinbarung zu treffen. Dasselbe gilt für die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.

Aus Regelungen, die ausschließlich das zwischen den Finanzierern bestehende Rechtsverhältnis betreffen, können der Kreditnehmer [und der geschäftsführende Gesellschafter] keine Rechte herleiten. Insoweit verbleibt es bei den jeweils gegenseitigen Vereinbarungen mit den Finanzierern.

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist […]. Zusätzlich kann jede Partei auch an ihrem Hauptsitz verklagt werden.

Diese Vereinbarung wird unter dem in der Überschrift angegebenen Datum zitiert.




………………., den ……………..		........................................................
						Kreditinstitut 1



………………., den ……………..		…………………………………………
Kreditinstitut 2 



………………., den ……………..		........................................................
						Avalkreditgeber 1



………………., den ……………..		........................................................
						Avalkreditgeber 2



………………., den ……………..		........................................................
						Kreditnehmer




[………………., den ……………..		........................................................
						[geschäftsführender Gesellschafter][footnoteRef:22] [22:  	Mit Blick auf eine potentielle Einstufung des geschäftsführenden Gesellschafters als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB sollte die Unterschrift in den Geschäftsräumen eines der an der Vereinbarung beteiligten Kreditinstituts geleistet werden, um so ein im Falle von Fernabsatz gegebenes gesetzliches Widerrufsrecht bzw. das Erfordernis nach vorvertraglichen Informationen nicht auszulösen.] 





[Die Vereinbarung haben wir zustimmend zur Kenntnis genommen. Wir bestätigen den Fortbestand der von uns gestellten Garantien, Haftungsübernahmen, Mithaftungen und Sicherheiten.




………………., den ……………..		........................................................
						[Drittsicherungsgeber / Mithaftender]
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